
Blaulichtbeantragung
gemäß § 20 Abs 5 lit e KFG



gerichtet an das
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau
Referat Verkehrsbehörde
Stempfergasse 7
8010 Graz
E-Mail: abteilung16@stmk.gv.at 















Antragsteller / Antragstellerin:
Name: 
Facharzt/Fachärztin für: 

Mail: 
Tel: 

Adresse der Niederlassung:
Adresse: 
PLZ: 
Ort:

KFZ-Kennzeichen: 

Beilage: 
Zulassungsschein
Führerschein



1. Vollmacht

Der Antragsteller / Die Antragstellerin ermächtigt die Ärztekammer für Steiermark den gegenständlichen Antrag für ihn / sie einzubringen sowie Auskunft von der zuständigen Behörde über den Verfahrensstand zu erhalten und jederzeit Akteneinsicht zu nehmen. Die Ärztekammer für Steiermark darf insbesondere den zu dem Antrag ergehenden Bescheid einsehen.

Unabhängig von dieser Bevollmächtigung, soll jegliche Korrespondenz im Zusammenhang mit dem vorliegenden Antrag, insbesondere Rückfragen an den / die Antragstellerin zu seinem / ihren Antrag, persönlich über den Antragsteller / die Antragstellerin erfolgen. 

Der verfahrensgegenständliche Bescheid soll einerseits an den Antragsteller / die Antragstellerin direkt an die umseits genannten Kontaktdaten gesendet werden, andererseits wird auch um Zustellung an die Ärztekammer für Steiermark ersucht (per E-Mail an: blaulicht@aekstmk.or.at). 

2. Zur Rechtslage – Blaulichtregeln für niedergelassene Ärzt:innen

§ 20 des Kraftfahrgesetzes 1967 (in der Folge kurz: KFG) regelt unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler und Lichtfarben für besondere Zwecke bewilligungsfähig sind.

Ein Blaulicht darf gemäß § 20 Abs 5 lit e KFG nur bewilligt werden,
· für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Ärzte / Ärztinnen in verkehrsreichen Gebieten 
· in denen kein mit einem Arzt / Ärztin besetzter Rettungsdienst und kein ärztlicher Bereitschaftsdienst gemäß lit d zur Verfügung stehen,
· wenn die Verwendung im öffentlichen Interesse ist und 
· vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen.

Nach ständiger Judikatur (zuletzt VwGH 27.4.2017, Ra 2016/11/0181) ist die angesuchte Bewilligung bei kumulativem Vorliegen der Voraussetzungen des § 20 Abs 5 KFG – öffentliches Interesse an Blaulichtverwendung, Fehlen von Bedenken vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit, Verwendung des Fahrzeugs für einen der in lit a bis j genannten Zwecke – auch zu erteilen.

3. Zum gegenständlichen Ansuchen im Detail

2.1. Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Ärzte / Ärztinnen in verkehrsreichen Gebieten, in denen kein mit einem Arzt / Ärztin besetzter Rettungsdienst und kein ärztlicher Bereitschaftsdienst zur Verfügung stehen

Der Antragsteller / Antragstellerin ist Facharzt/Fachärztin für _____________________, Steiermark. Das Einsatzgebiet befindet sich in _________________________ und die topografischen Begebenheiten stellen sich wie folgt dar: _____________________________

Das Verkehrsaufkommen im Einsatzgebiet ist für den regionalen Bereich sehr hoch. Regelmäßige Staubildungen, Querverkehr, Einreihen auf Vorrangstraßen und rote Ampeln verzögern die ohnehin weiten Anfahrtswege ohne den Einsatz von Blaulicht enorm.  

Gerade Akutpatienten benötigen sofortige adäquate medizinische Behandlungen, welche die umgehende Anwesenheit eines Arztes / einer Ärztin erfordern. Die Dringlichkeit der Patientenversorgung erfordert dabei die sofortige und rasche Erreichbarkeit des Unfallorts, was im Einsatzgebiet des Antragstellers / der Antragstellerin ohne Blaulicht nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass im Einsatzgebiet des Antragstellers / der Antragstellerin kein mit einem Arzt / einer Ärztin besetzter Rettungsdienst und kein ärztlicher Bereitschaftsdienst zur Verfügung stehen. Genau in solchen Fällen wird der Antragsteller / die Antragstellerin kontaktiert und um unverzügliches Erscheinen gebeten. 

Die dringenden Fälle, in denen der Antragsteller / die Antragstellerin zur ärztlichen Hilfe gerufen wird und hierfür eine rasche Anfahrt aufgrund eines unmittelbaren Behandlungserfordernisses nötig ist, sind beispielsweise:

· Akute Berufung aufgrund vitaler Bedrohung durch Patient:innen oder Angehörigen von Patient:innen direkt aus der Ordination, welche der Antragsteller / die Antragstellerin aufgrund der bestehenden erweiterten ärztlichen Erste-Hilfe-Pflicht verpflichtend wahrnehmen muss. Ebenso erfolgen akute Berufungen aufgrund vitaler Bedrohungen von Patient:innen durch den Sanitätsdienst oder der Exekutive bei Nichtverfügbarkeit von notärztlichen Rettungsmitteln oder aufgrund schnellerer Erreichbarkeit des Einsatzortes seitens des Antragstellers / der Antragstellerin bis zum Eintreffen weiterer Rettungsmittel (ärztlicher First Responder), zur Sicherstellung bestmöglicher und raschester ärztlicher Erstversorgung.
· Gewährleistung der raschen Versorgung und Symptomkontrolle bei palliativen Patienten bei akuter Verschlechterung des terminalen Zustandsbilds.
· Akute psychotische, suizidale oder fremdgefährdende Zustandsbilder des Patienten bei Berufung durch Exekutive/Rettungsdienst/Spitalsbereich. 
· Akute Behandlung von Patient:innen/Angehörigen im Rahmen von Noteinsätzen mit und ohne vitale Bedrohung oder akuten psychischen Traumata
· Weitere: _____________________________________________________________


Bei der Frage, ob ein Blaulicht zu bewilligen ist oder nicht kommt es nicht darauf an, ob ein verkehrsreiches Gebiet überhaupt – unabhängig von der Anfahrtszeit – von einem entsprechend besetzten Rettungsdienst erreicht werden kann, weil es ansonsten praktisch keinen Anwendungsbereich für die Ausnahmebewilligung gäbe. Wenn der Gesetzgeber an ein „Zurverfügungstehen“ anknüpft, ist damit gemeint, dass das zu beurteilende Gebiet ein solches ist, in dem keine ausreichende Versorgung mit einem entsprechend besetzten Rettungsdienst existiert (VwGH 26.1.2017, Ro 2016/11/0021). 

In der Realität sind Ausfälle des notärztlichen Sanitätsdienstes sowie des Rettungsdienstes aus unterschiedlichen Gründen (zb Mehrfach-Einsatz, Überlastung, fehlendes Personal, mangelnde Ortskenntnis, etc.) im Einsatzgebiet nicht unüblich. Oftmals wird daher der Antragsteller / die Antragstellerin während als auch nach den Ordinationsstunden vom Rettungsdienst/vom Rettungssanitäter kontaktiert, da kein höheres primäres Rettungsmittel zur Verfügung steht und/oder um Einschätzung der Situation durch einen Arzt / eine Ärztin gebeten wird. Im Rahmen der erweiterten ärztlichen Erste-Hilfe-Pflicht liegt das schnelle Anrücken im öffentlichen Interesse.

Es ist daher nicht darauf abzustellen, ob ein Rettungs- und Bereitschaftsdienst in der Region eingerichtet ist, sondern ob im Bedarfs- und Ernstfall innerhalb einer zumutbaren, dem Stand des Rettungswesens entsprechenden Hilfsfrist ein mit einem Arzt / einer Ärztin besetzter Rettungswagen eintreffen kann.





2.2. Verkehrs- und Betriebssicherheit

Der Antragsteller / Die Antragstellerin könnte mit dem Blaulicht bei Staubildung entsprechende Rettungsgassen nutzen und auch an Sondertransporten, LKW’s oder vorhandenen Baustellen vorbeifahren und dadurch unnötige Zeitverluste vermeiden.

Insgesamt wäre mit Blaulicht generell ein zügigeres und sicheres Passieren von Land- und Autobahnstrecken sowie Gefahrenstellen im Allgemeinen möglich.

Der Antragsteller / Die Antragstellerin ist ein geübter Autofahrer. Der Arzt / Die Ärztin besitzt den Führerschein seit __________ Jahren und hat mehr als _______________ km als Lenker / Lenkerin zurückgelegt. Darüber hinaus ist der Antragsteller / die Antragstellerin ein/e äußerst sorgsame/r Autofahrer/in, der/die mit Bedacht und Vorsicht unterwegs ist. Es sind keine Verkehrsübertretungen durch rücksichtsloses Fahren im Verwaltungsstrafregister eingetragen. Das Auto des Antragstellers / der Antragstellerin ist zudem in einem verkehrspolizeilichen einwandfreien Zustand.

Der Antragsteller / Die Antragstellerin kennt das geplante Einsatzgebiet sowie potentielle Gefahrenstellen und Fahrstrecken sehr gut. 

Vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit bestehen aufgrund der Ausführungen keinerlei Bedenken. 

2.3. Öffentliches Interesse an der Verwendung von Blaulicht

In Anlehnung an die Ausführungen dringlicher ärztlicher Hilfe gemäß Punkt 2.1. liegt die Verwendung des Blaulichts durch den Antragsteller / der Antragstellerin aufgrund der nachfolgenden Ausführungen im öffentlichen Interesse:

Die in Punkt 2.1 aufgezeigten Fälle verdeutlichen, dass oftmals jede Minute zählt. Je früher eine Behandlung erfolgt und je schneller ein Arzt / eine Ärztin vor Ort ist, desto besser sind die Heilungschancen und desto geringer ist die Gefahr für betroffene Patient:innen, aber auch für die Allgemeinheit. Im Einsatzgebiet gibt es Routen und Ziele, die aufgrund der Lage nicht über die gängigen Navigationsgeräte- und Systeme abrufbar sind (zb fehlende Hausnummern, neue Wege/Straßen, mehrere Wohnungen/Häuser, etc.). Aufgrund der sehr guten Ortskenntnis und/oder des persönlichen Betreuungsverhältnisses sind dem Antragsteller / der Antragstellerin viele (Wohn-)Orte der Patient:innen bekannt und ist diese Kenntnis im Falle einer Notsituation von ausschlaggebender Bedeutung.

Die dringenden Fahrten sind stets unvorhersehbar. Die Berufung erfolgt – während und außerhalb der Ordinationszeiten bzw. Sprechstunden - durch Patient:innen oder deren Angehörige, Passant:innen, oder durch den Rettungsdienst zu Tages- und Nachtzeiten. 

Die Bewilligung eines Blaulichtes soll in erster Linie die Sicherheit und Gesundheit der Patientinnen wahren und die Versorgungssicherheit im Einsatzgebiet gewährleisten. Dass Ärzte / Ärztinnen im Stau stecken, statt im Notfall raschestmöglich an den Patient:innen zu kommen, widerspricht eindeutig dem Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege. 

4. 

3. Fazit

Zusammengefasst sind alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung eines Blaulichts in gegenständlichen Fall erfüllt.

Im Sinne des gegenständlichen Blaulichtantrags wird daher die Bewilligung eines abnehmbaren Blaulichts plus Sirene (sog. Kojak-Leuchte) für den Antragsteller / die Antragstellerin gemäß § 20 Abs 5 lit. e KFG beantragt.




Datum						Unterschrift des Antragstellers / der								Antragstellerin

2

